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(Nachmittags 3 Uhr.)
Der grosse Rath übersendet seinen fünffachen

Vorschlag.
Der Namensaufruf wird vorgenommen; Bodmer

und Vanina sind abwesend. — Die Zahl der Wahlen--
den ist 30.

Durch geheimes und absolutes Stimmenmehr
wird B. Savari, Ober innehmcr des Kant. Freiburg,
mit 17 Stimmen zum Mitglied des Vollzichungsdirek-
torium erwählt; Secretan hat 8 Stimmen, Nüce
s, Camenziiid 1 und Grafenrieds.,

Unter Beifallklatschen wird die Sitzung aufge-
hoben.

Grosser Rath, 24. Juni.
Präsident: Escher.

Zihlmann sagt: Bei mir (im Entlibnch) geht
das Gerücht, kc.n Repräsentant komme wieder nach
Hause, und durft nicht wieder zurukkehren ; ich wünschte
dieses Gerücht zu w verlegen, und einige Angelegen-
heittu bei Hause zu esorgen, daher fodere ich für
Z Tag Urlaub. Dicsrs Begehren wird bewilligt.

Das Direkten,m übersendet folgende Bothschaft:

Das Vollchchunsis-Direltorilun der einen nnd
nntheiibaren helvetischen Republik/ an die
gesetzgebenden Rathe.

Bürger Gesezgeber!
Drei junge, wohlunterrichtete und von seltenem

Patriotismus beseelte Minoritcnmönche aus dem Kam
ton Freiburg wollen sich die Begünstigung des Ee-
setzes vom 4. Mai zu Nutzen machen, ihr Ordens-
kleid ablegen und ihr Kloster verlassen, wohin sie die
Neigung ihrer Eltern wider Willen verbannte. Ihr
Verlangen ist, dem Vaterland und der Gesellschaft
wieder nützlich zu werden; und die zwei ersten, wo-
von jeder nnr fünfzehn Louisd'ors ins Kloster brachte,
bitten um eine Aussteuer, jeder von dreißig Louisd'ors,
und um die Mobiljen ihrer Zelle; der dritte, welcher
fünfhundert Schweizerfranken mitbrachte, verlangt
auch dreißig Louisd'ors und die Msbilien seiner Zelle,
noch übcrdieß aber, die Rükgabe seiner noch nicht be-

zahlten Verschreibung für die eben erwähnte Summe
seines Eingebrachten.

Da diese Federungen sehr gemäßigt sind, so daß
der Unterhalt dieser Mönche in zwei Jahren die Na-
tion schon höher zu stehen käme, dem leztcrn aber,
ohne der Gleichheit zu nahe zu treten, nicht wohl
mehr zugestanden werden kann, als den beiden erstem,
so findet das Direktorium, daß allen dreien ohne
Unterschied die gefederte Aussteuer, oder Ablaufs-
summe, jedem von dreißig Louisd'ors bewilligt wer-
den könnre, und legt dem Gesez vom 4> Mai zufolge,

fr
diese getroffne Übereinkunft mit den drei erwähnte»
Minoritenmönchcn Ihnen, B S. Gcsezgcbee, zu ge-
fälliger Sanktion vor.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

O ch s.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

Mousson.
Carmintran sagt: Wir sind berufen, so viel

als möglich Gutes zu thun: hier kann in sehr vieler
Rüksicht Gutes gethan werden, und zwar ohne daß
die geringste Schwierigkeit dabei statt babe, denn
diese Mönche sind noch nicht wirklich in den Priester-
stand aufgenommen; daher trage ich darauf an, dieser
Bothschafk zu entsprechen. Nüce begehrt, daß so-
gleich ohne weitere Untersuchung entsprochen werde.
Der Antrag wird einmüthig angenommen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Voll zieh un gvdirektorium.
Das Vollziehungsdirektorium,
In Erwägung der Nothwendigkeit, ganz gena»

die Summen der Anfoderungcn zu bestimmen, welche
das helvetische Volk an die fränkische Regierung für
diejenigen Lieferungen machen kann, die seit der Ab-
schliessung der Allianz, zufolge förmlicher Requisitionen,
und zur Befriedigung der Militärbedürfnisse gcsche-
hen sind;

In Erwägung, daß sowohl die besondern als
die öffentlichen Hülfsquellen IN Helvetien erschöpft,
in Erwägung des immer schrekliU.er zunehmenden
Geldmangels, des Mißvergnügens beim Volke, wel-
ches das Gefühl seiner Uebel hervorbringt, und end-
lich in Erwägung der Folgen eines solchen Mißver-
gnügens, wofern die Regierung, die zur Begünsti-
guug des Interesses der Bürger, und zur Behaup-
tung ihrer Rechte cingesezt ist, nicht mit allem Nach-
drucke, der ihrem Charakter angemessen ist, die schul-
dig? Bezahlung für gemachte Lieferungen, und die
billige Entschädigung für die abgedrungcnen Aufopse-
rungen verlangen würde;

beschließt folgendes:
1. Die Verw. Kammern in den Kantonen vo»

Helvetien sind unter persönlicher Verantwortlichkeit
ihrer Glieder zu möglichst schleuniger Verfertigung von
gedoppelten, sowohl gcnau bestimmten als vollstandi-
gen Verbalprozesscn über alle und jcdc Lieferungen be-
auftragt, welche seit der Unterzeichnung der Allianz
in ihrem Kantone für die fränk. Armee gemacht
wurden.

2. Diese Verbalprozesse sollen ausser den Unten
Zeichnungen, womit die Verw. Kammer ihre Urkun-



den ;u befestigen pflegt?, so viel möglich auch noch
mi: denjenigen der frank. Militär - oder Eivilbeamten,^
welche die Federungen gemacht, oder der Ober - Ad-
m iiîîiritionen verschen werden, welche den Empfang
der Lieferungen anerkannt haben.

z. Bei eintretender Schwierigkeit sich diese Unter-
Zeichnungen zu verschaffen, soll die Vollgültigkeit der
Verbalprozeffe durch eine Note und durch Znrükwei-
sung auf die Originalschriften in dem Archive der
Verw. Kammer erprobt werden. Zu dem Ende sollen
solche Schriften ein besonderes Fach formiren, und
in chronologischer Ordnung numerotirt werden.

4. Sobald die Verbalprozesse auf solche Art und
mit möglichster Sorgfalt verfertigt sind, sollen die?
Werw. Kammern dem Direktorium ein Exemplar da-
von einsenden, damit es dasselbe sogleich dem helv.
Minister in Paris zuschicken könne.

5. Bereits heute schon erhalt dieser Minister den

Auftrag, der frank. Regierung von den obigen Maß-
nahmen Kenntniß zu geben, und mit ihr sibercinzu-
kommen, sowohl über oie Zeit, in welcher ihr die
Verbalprozessc sollen zugestellt werden, als auch über
die Art uud Weise, unter welcher ihre Anerkennung
statt haben, und über die Form eines Visa, womit
sie begleitet seyn sollen, damit die nach demselben
zu crwar.enden Summen von dem National - Schatz-
amte ohne Schwierigkeit bezahlt werden.

6. Von dem Datum des gegenwärtigen Arrete's
an gerechnet, und in der Folge, sollen die Verwalt.
Kammern nach obiger Anleitung den Verbalprozeß
über die Requisitionen verfertigen, denen sie entspro-
chen haben, und alle 14 Tage den Verbalprozeß an
das Direltorium einsenden.

7. Bereits heute schon ist der helv. Minister in
Paris beauftragt, bei der frank. Regierung das An-
suchen zu thun, daß solche Verbawrozesse, so wie
sie nach und nach von dem belv. Direktorium ein-
langen werden, sogleich auch vor dem frank. Nano-
nalschatzamte anerlauur, nach verabredeter Form vi-
sirt und befriedigt werden.

8. Wiederholter Maßen wftd Hiemit4>en Verw.
Kammern eingeschärft, mit greller Sorgfalt darauf
zu scheu, daß die gefolgerten R > nütioncn und de
willigten Lieferungen authentisch und regelmäßig btur-
kündet werden.

y. Gegenwärtig«^ Arrete soll di,'-ch den Min stet
des Innern an die Verw. Kammer», und durch den
Minister Per.auswärtigen Geschäfte an den'wir». Mi
visier in Baris geschickt werden. Jeder ist für sein
Fach zur Vollfichnng des Arrete's be». fragt.

re>. Es soll in das Bulletin der Gesetze und in
iie öffentlichen Blatter eingerückt werden.

(Hier selben die Unterschriften.)

Fürst, Stauffacher und Melchthal im M-
mcn der helvetischen Patrioten, an den
B. Neubel.

Zweiter Brief.
(Ueberiezt aus dem lonrrml (les hommes lidrss. Is. y.

18. ülelmlor VII.)
Da die Schilderungen, welche man uns von

Rapinat gemacht hat, diese Brieft veranlaßten, so
verdient dieser auch wohl in denselben besonderer Auf-
merksamkeit. Wir wollen Ihnen also B. Renbel zu-
erst ein kleines Seitenftück zu der Lobrede, mit der
sie das Diminutif Ihrer eignen Größe (1) beehrt
haben, liefern.

Wir hoffen, Sie werden über die sehr natürli-
chen Aiispieiungen auf Ihre Namen nicht mehr zur-
aen, sobald wir Ihnen sagen, daß wir sie ganz ei-
gentlich und wörtlich — nur dem Unterrichte Ihres
Herrn Schwagers, von welchem die Rede, — ver-
danken: Es ist ganz richtia, daß bei seiner Ankunft
in der Schweiz er seine Großthaten mit der Sen-
dung des unschuldigen Lecarliers zu decken den Ans-
trag zu haben schien. Allein er einhüllte sich bald,
und säumte besonders nicht, jeden redlichen und rckj
nen Heivetier von sich zu entfernen. Der blutgierigste
Demagogs, Ronca, dieser Gegenstand allgemeiner
Verachtung und allgemeinen Hasses (2) war da »als
sein Agent, sein Vertraute, sein Günstling.

Auf die Vorstellungen, welche Ihrem Herrn
Schwager über die empörenden Erpressungen gemacht
wurden, durch die er uns immer mehr und mehr zur
Verzweiflung zu bringen, sich ein Höllenspiel machte
— versicherte er unserm Direktono in einer feyeriichen
Sitzung, daß er nicht umsonst den Ramen Ravinat
führe; ja, fügte er h uzn, ich bin Liebhaber der öf-
fentiichen Kassen, ich bin Liebhaber vom Rauben, ("m,
jll.ims les cailles z-ud!i>zoes^ j'airm- à rupincn. (g)

(i) Sieves, dieser Mann, ans welchen gegenwärtig mehr
als je die Hoffnungen der Menschheit gerichtet sind,
antwortete ein - einen, unsrer Freunde, der sich über
dir Greueltaten Rarinats beklagte : » Sind wir nicht
noch viel mehr zu beklagen Ihr habt nur das Sdimi-
nutcf unsrer eiancn Plage! (ki-ck mi heißt im deutschen

> Neu der) Bei eurer andern Gelegenheit sagte uns der
nämliche Phrlosorh: ihr trabt das Adjectiv von Renbel.,

Ja, aber leid.r findet sich die Verbindung in der
Schweiz.

^ (:) Dieses Zeugniß iß wörtlich aus einer ofstzrestcn Er-
kl'runq dck bevollmächtigten helv. Ministers in Par's
gencnimen —> und dicker Ronca war eS, den Rarunat
zu den ersten Sraatsämtern in Hclvelien erhebe» wollte:
dieser Ronca, der nun seit RapinatS Proconsulate im
Gefängniß sitzt, und'wegen Diebereyen angeklagt ist.

(zd Ein bekanntes nick geschütztes Mitglied »ilsrer Gesetz-

ackuna, hat diese Thatsache seiner Zeit in der allgem.
üöeltkunde bekannt gernacht: das Zeugniß vcrschi»-
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